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I. Allgemeine Geschäftsbedingungen der TÜV Rheinland Energy & Environment GmbH (nachfolgend „TÜV Rheinland“) 

 

1. Geltungsbereich 

1.1. Die nachstehenden Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen von TÜV Rheinland 
(„AGB“) gelten für die zwischen TÜV Rhein-
land und dem Auftraggeber vereinbarten 
Leistungen einschließlich der im Rahmen 
der Auftragsdurchführung erbrachten Ne-
benleistungen und sonstige Nebenpflichten 
(„Leistungen“). Ergänzend und vorrangig zu 
diesen AGB gelten die Besonderen Ge-
schäftsbedingungen unter Ziffer II („Beson-
dere Geschäftsbedingungen").  

1.2. Auftraggeber im Sinne dieser Bedingungen 
können sowohl Verbraucher als auch Unter-
nehmer sein. Verbraucher ist jede natürli-
che Person, die ein Rechtsgeschäft mit 
TÜV Rheinland zu Zwecken abschließt, die 
überwiegend weder ihrer gewerblichen 
oder selbständigen beruflichen Tätigkeit zu-
gerechnet werden können (§ 13 BGB). Un-
ternehmer ist eine natürliche oder juristi-
sche Person oder rechtsfähige Personen-
gesellschaft, die bei Abschluss eines 
Rechtsgeschäfts mit TÜV Rheinland in Aus-
übung ihrer gewerblichen oder selbständi-
gen beruflichen Tätigkeit handelt 
(§ 14 BGB). Als Unternehmer im Sinne die-
ser Geschäftsbedingungen gelten auch ju-
ristische Personen des öffentlichen Rechts 
und öffentlich-rechtliche Sondervermögen. 
Ist der Auftraggeber ein Verbraucher, gelten 
ergänzend und vorrangig zu den AGB und 
den Besonderen Geschäftsbedingungen 
die Besonderen Geschäftsbedingungen für 
Verbraucher unter Ziffer III („Besondere Ge-
schäftsbedingungen für Verbraucher“).  

1.3. Entgegenstehende, abweichende oder er-
gänzende Allgemeine Geschäftsbedingun-
gen des Auftraggebers finden keine Anwen-
dung und werden hiermit ausgeschlossen. 
Allgemeine Geschäftsbedingungen des 
Auftraggebers werden auch dann nicht Ver-
tragsinhalt, wenn TÜV Rheinland ihnen 
nicht ausdrücklich widerspricht, Zahlungen 
vorbehaltlos annimmt oder Leistungen vor-
behaltlos erbringt.  

1.4. Im Rahmen einer laufenden Geschäftsbe-
ziehung mit Unternehmern gelten diese 
AGB und die Besonderen Geschäftsbedin-
gungen auch für künftige Verträge mit die-
sen Unternehmern, ohne dass TÜV Rhein-
land in jedem Einzelfall gesondert wieder 
auf sie hinweisen muss.  

1.5. Soweit in diesen AGB oder den Besonderen 
Geschäftsbedingungen von „Akkreditierer“, 
„Akkreditierung“ oder „Akkreditierungsver-
fahren“ gesprochen wird, umfasst dies auch 
Zulassungs- und Anerkennungsorganisati-
onen sowie deren Vorgaben, Anforderun-
gen und Verfahren.  

1.6. Soweit in diesen AGB oder den Besonderen 
Geschäftsbedingungen auf ein Schriftfor-
merfordernis abgestellt wird, ist Textform im 
Sinne von § 126b BGB zur Wahrung der 
Schriftform ausreichend.  

1.7. Im Einzelfall getroffene, individuelle Verein-
barungen mit dem Auftraggeber (ein-
schließlich Nebenabreden, Ergänzungen 
und Änderungen) haben Vorrang vor diesen 
AGB und den Besonderen Geschäftsbedin-
gungen. Für den Inhalt derartiger Vereinba-
rungen ist, vorbehaltlich des Gegenbewei-
ses, ein schriftlicher Vertrag bzw. die schrift-
liche Bestätigung von TÜV Rheinland maß-
gebend. 

2. Angebote und Vertragsschluss; Laufzeit  

2.1. Der Vertrag kommt durch Unterzeichnung 
des Angebotsschreibens von TÜV Rhein-
land oder eines gesonderten Vertragsdoku-
mentes durch beide Parteien oder durch Er-
bringung der vom Auftraggeber angeforder-
ten Leistungen durch TÜV Rheinland zu-
stande. Sofern der Auftraggeber TÜV 
Rheinland ohne vorheriges Angebot von 
TÜV Rheinland beauftragt, ist TÜV Rhein-
land nach seinem alleinigen Ermessen zur 
Annahme der Bestellung durch schriftliche 
Erklärung der Annahme oder durch Erbrin-
gung der beauftragten Leistungen berech-
tigt. 

2.2. Soweit eine bestimmte Laufzeit des Vertra-
ges vereinbart ist, richtet diese sich nach 
dem im Angebot von TÜV Rheinland oder 
im Vertrag Vereinbarten. Eine vereinbarte 
Laufzeit verlängert sich jeweils um die im 
Angebot oder Vertrag vorgesehene Lauf-
zeit, wenn der Vertrag nicht drei Monate vor 
Ablauf schriftlich von einer der Parteien ge-
kündigt wird. Ungeachtet der vorstehenden 
Regelung besteht der Vertrag so lange fort, 
bis sämtliche Rechte und Pflichten aus dem 
Vertragsverhältnis erfüllt sind. 

3. Leistungserbringung und -umfang, 
Dritte 

3.1. Umfang und Art der von TÜV Rheinland zu 
erbringenden Leistungen ergibt sich aus 
der vertraglich vereinbarten Leistungsbe-
schreibung von TÜV Rheinland. Liegt keine 
gesonderte Leistungsbeschreibung von 
TÜV Rheinland vor, so ist für die zu erbrin-
genden Leistungen das letzte Angebot von 
TÜV Rheinland maßgebend.  

3.2. Änderungen der Leistungsbeschreibung 
sowie notwendige Anpassungen des Ver-
trages an die Änderung von Prüfgrundlagen 
nach Inkrafttreten des Vertrages können die 
Parteien nur einvernehmlich schriftlich fest-
legen. Der Auftraggeber darf seine Zustim-
mung zur Vertragsanpassung bei Änderung 
von Prüfgrundlagen nicht unbillig verwei-
gern.  

3.3. Für die Erbringung der Leistungen sind die 
Prüfgrundlagen in der Fassung, die zum 
Zeitpunkt des Inkrafttretens des Vertrages 
gilt, maßgeblich.   

3.4. TÜV Rheinland übernimmt hinsichtlich des 
untersuchten Teils, Produkts, Prozesses 
oder einer Anlage keine Verantwortung für 
Konstruktion, Materialauswahl, Bau sowie 
den bestimmungsgemäßen Gebrauch. Die 
Prüfung der Ordnungsmäßigkeit und Funk-
tionsfähigkeit von nicht in der Leistungsbe-
schreibung aufgeführten Teilen, Produkten, 
Prozessen, Anlagen, Organisationen sowie 
deren bestimmungsgemäße An- und Ver-
wendung sind vom Leistungsumfang eben-
falls nicht umfasst, soweit nicht abweichend 
schriftlich vereinbart. 

3.5. TÜV Rheinland ist berechtigt, die Methode 
der Leistungserbringung einschließlich 
durchgeführter Untersuchungen oder Prü-
fungen nach sachgemäßem Ermessen 
selbst zu bestimmen, soweit keine anders-
lautenden schriftlichen Vereinbarungen ge-
troffen wurden oder keine zwingenden ge-
setzlichen Vorschriften oder Anforderungen 
einer Prüfgrundlage eine bestimmte Vorge-
hensweise erfordern. 

3.6. Soweit nicht vertraglich vereinbart, über-
nimmt TÜV Rheinland bei Prüfaufträgen 
keine Gewähr für die Richtigkeit der den 
Leistungen und/oder Prüfungen zugrunde-
liegenden Sicherheitsprogramme oder Si-
cherheitsvorschriften, die vom Auftraggeber 
selbst oder von Dritten zur Verfügung ge-
stellt worden sind.  

3.7. Die vertraglich geschuldeten Leistungen 
sind ausschließlich mit dem Auftraggeber 
vereinbart und nur diesem gegenüber ge-
schuldet. Die Vertragsbeziehung erstreckt 
sich auch dann nicht auf Dritte, wenn der 
Auftraggeber Leistungsergebnisse im Rah-
men der ihm vertraglich eingeräumten Nut-
zungsrechte vollständig oder auszugsweise 
an Dritte weitergibt. 

3.8. Die Parteien beziehen keine Dritten in den 
Schutzbereich des Vertrages ein, es sei 
denn, die Parteien haben die Einbeziehung 
ausdrücklich schriftlich und unter namentli-
cher Nennung des Dritten vereinbart.  

4. Leistungsfristen und -termine 

4.1. Die im Vertrag oder Angebot genannten 
Leistungsfristen und -termine sind unver-
bindlich, es sei denn, sie sind im Vertrag 
oder Angebot ausdrücklich als verbindlich 
gekennzeichnet.  

4.2. Der Auftraggeber kann wegen Leistungs-
verzögerungen nach Maßgabe der 

gesetzlichen Bestimmungen nur vom Ver-
trag zurücktreten, soweit TÜV Rheinland 
die Leistungsverzögerung zu vertreten hat. 
Etwaige gesetzliche Kündigungsrechte blei-
ben hiervon unberührt. TÜV Rheinland hat 
eine Leistungsverzögerung insbesondere 
dann nicht zu vertreten, wenn der Auftrag-
geber seinen vertraglich vereinbarten Mit-
wirkungspflichten nicht oder nicht rechtzei-
tig nachgekommen ist.  

4.3. Verzögert sich die Leistungserbringung von 
TÜV Rheinland durch die in diesen AGB ge-
regelten Ereignisse Höherer Gewalt, ist 
TÜV Rheinland berechtigt, die Leistungser-
bringung um einen angemessenen Zeit-
raum aufzuschieben, der mindestens der 
Dauer der Behinderung zuzüglich eines ggf. 
zur Wiederaufnahme der Leistungserbrin-
gung erforderlichen Zeitraums entspricht.  

4.4. Sofern der Auftraggeber verpflichtet ist, ge-
setzliche, behördlich vorgegebene oder 
durch den Akkreditierer vorgegebene Fris-
ten einzuhalten, obliegt es dem Auftragge-
ber, mit TÜV Rheinland Leistungstermine 
zu vereinbaren, die eine Leistungserbrin-
gung innerhalb dieser Fristen ermöglichen. 
TÜV Rheinland übernimmt insofern keine 
Verantwortung.  

4.5. Der Auftraggeber ist für den Fall, dass er die 
Durchführung einer Leistung zum verein-
barten Termin ablehnt, verpflichtet, bereits 
vereinbarte bzw. TÜV Rheinland bestätigte 
Termine mindestens sieben Kalendertage 
im Voraus bei TÜV Rheinland schriftlich ab-
zusagen. Wird diese Vorlaufzeit für eine 
Terminabsage vom Auftraggeber unter-
schritten, ist TÜV Rheinland berechtigt, den 
jeweils gültigen bzw. vereinbarten Preis für 
die abgesagte Leistung abzurechnen, ab-
züglich tatsächlich ersparter Aufwendun-
gen. Dem Auftraggeber bleibt es vorbehal-
ten, den Nachweis zu erbringen, dass die 
von TÜV Rheinland ersparten Aufwendun-
gen im konkreten Einzelfall höher sind. 

5. Mitwirkung des Auftraggebers 

5.1. Der Auftraggeber wird sämtliche erforderli-
chen Mitwirkungshandlungen, Beistellun-
gen und/oder Informationen, insbesondere 
gemäß den Vorgaben der Besondere Ge-
schäftsbedingungen, vornehmen bzw. zur 
Verfügung stellen, die TÜV Rheinland in die 
Lage versetzen, die vertragsgegenständli-
chen Leistungen vertragskonform zu erbrin-
gen („Mitwirkungspflichten“). Der Auftrag-
geber ist dafür verantwortlich, dass die Mit-
wirkungspflichten seinerseits, seiner Erfül-
lungs- und Verrichtungsgehilfen oder sons-
tiger seiner Sphäre zuzuordnender Dritter 
rechtzeitig bzw. mit einer angemessenen 
Vorlaufzeit und für TÜV Rheinland unent-
geltlich erfüllt werden.  

5.2. Der Auftraggeber muss sicherstellen, dass 
im Hinblick auf seine Mitwirkungspflichten 
die jeweils maßgeblichen gesetzlichen Vor-
schriften, Normen, Sicherheitsbestimmun-
gen und Unfallverhütungsvorschriften ein-
gehalten werden.  

5.3. Der Auftraggeber trägt jeglichen Mehrauf-
wand und vergütet jede zusätzliche Leis-
tung gesondert, sofern diese dadurch erfor-
derlich werden, dass Leistungen infolge un-
richtiger, lückenhafter oder verspäteter Er-
füllung von Mitwirkungspflichten wiederholt 
werden müssen oder sich verzögern. TÜV 
Rheinland ist auch bei Vereinbarung eines 
Fest- oder Höchstpreises berechtigt, diesen 
Mehraufwand zusätzlich abzurechnen und 
zusätzliche Leistungen vom Auftraggeber 
gesondert vergütet zu bekommen.  

6. Preise; Leistungsabrechnung 

6.1. Soweit TÜV Rheinland und der Auftragge-
ber im Vertrag einen Pauschalfestpreis ver-
einbart haben, kommt dieser zur Abrech-
nung. Ist bei Vertragsschluss der Leistungs-
umfang nicht abschließend schriftlich fest-
gelegt, erfolgt die Abrechnung der von TÜV 
Rheinland erbrachten Leistungen nach 
Zeitaufwand zu dem im Vertrag vereinbar-
ten Entgelt. 
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6.2. Ist im Vertrag die Höhe des Entgelts nicht 
schriftlich vereinbart, erfolgt die Abrech-
nung nach der zum Zeitpunkt der Leis-
tungserbringung gültigen Preisliste von 
TÜV Rheinland.  

6.3. Soweit sich nach Vertragsschluss zwin-
gende gesetzliche Vorschriften oder Nor-
men oder behördliche oder akkreditierungs-
rechtliche Anforderungen im Hinblick auf 
die vereinbarten Leistungen ändern, hat 
TÜV Rheinland einen Anspruch auf zusätz-
liche Vergütung für den daraus resultieren-
den zusätzlichen Aufwand.  Klarstellend 
halten die Parteien fest, dass TÜV Rhein-
land bis zu einer Vereinbarung über den so 
neu berechneten Preis nicht verpflichtet ist, 
weitere Leistungen zu den alten Preisen zu 
erbringen.  

6.4. Soweit nicht abweichend vereinbart, gelten 
sämtliche Preise zzgl. der jeweils gültigen 
Umsatzsteuer.  

6.5. TÜV Rheinland ist berechtigt, für bereits 
vertragsgemäß erbrachte Leistungen Ab-
schlagszahlungen in der Höhe des Wertes 
der von ihm erbrachten und nach dem Ver-
trag geschuldeten Leistungen zu verlangen.  

7. Zahlungsbedingungen, Verzug, Auf-
rechnung u.a. 

7.1. Alle Rechnungsbeträge sind sofort ohne 
Abzug mit Rechnungseingang zur Zahlung 
fällig. Skonti und Nachlässe werden nicht 
gewährt, sofern nicht ausdrücklich schrift-
lich vereinbart. 

7.2. Die Zahlungen sind unter Angabe der Rech-
nungs- und Kundennummer auf das in der 
Rechnung angegebene Bankkonto von 
TÜV Rheinland zu leisten.  

7.3. Im Falle des Verzugs ist TÜV Rheinland be-
rechtigt, Verzugszinsen in gesetzlicher 
Höhe zu verlangen. Die Geltendmachung 
eines weitergehenden Schadens bleibt vor-
behalten.  

7.4. Ist der Auftraggeber mit der Begleichung 
der Rechnung in Verzug, ist TÜV Rheinland 
nach Ablauf einer angemessenen Nachfrist 
berechtigt, vom Vertrag mit dem Auftragge-
ber zurückzutreten oder diesen fristlos zu 
kündigen und ein bereits erteiltes Zertifikat 
oder Prüfzeichen zu entziehen, Leistungs-
ergebnisse, wie z.B. Prüfberichte, zurück-
zufordern und Konformitätserklärungen für 
ungültig zu erklären.   

7.5. Soweit TÜV Rheinland nach Vertrags-
schluss Umstände bekannt werden, aus de-
nen sich eine Zahlungsunfähigkeit oder 
sonstige wesentliche Verschlechterung der 
Vermögensverhältnisse des Auftraggebers 
ergeben oder diese einzutreten drohen und 
dadurch die Erfüllung der vertraglichen Ver-
bindlichkeiten gefährdet ist, ist TÜV Rhein-
land berechtigt, die entsprechenden Leis-
tungen unter dem Vertrag zu verweigern. 
Das Leistungsverweigerungsrecht entfällt, 
wenn der Auftraggeber die vertraglichen 
Verbindlichkeiten bewirkt oder Sicherheit in 
Höhe des gefährdeten Zahlungsanspru-
ches leistet.  

7.6. Beanstandungen der Rechnungen von TÜV 
Rheinland sind innerhalb von zwei Wochen 
nach Empfang der Rechnung schriftlich gel-
tend zu machen.  

7.7. Gegen Forderungen von TÜV Rheinland 
kann nur mit rechtskräftig festgestellten 
oder unbestrittenen Forderungen aufge-
rechnet werden. Diese Aufrechnungsbe-
schränkung gilt nicht, soweit es sich um An-
sprüche und Gegenansprüche von TÜV 
Rheinland und des Auftraggebers handelt, 
die auf demselben rechtlichen Verhältnis 
beruhen. Entsprechendes gilt für die Gel-
tendmachung von Zurückbehaltungsrech-
ten durch den Auftraggeber. 

8. Abnahme 

8.1. Im Falle von vereinbarten werkvertraglichen 
Leistungen ist der Auftraggeber nach Fer-
tigstellung der Leistungen, einschließlich in 
sich abgeschlossener Teilleistungen, zur 
unverzüglichen Abnahme verpflichtet.  Der 
Auftraggeber ist nicht berechtigt, die Ab-
nahme wegen unwesentlicher Mängel zu 
verweigern.  

8.2. Kommt der Auftraggeber seiner Abnahme-
verpflichtung nicht nach, so gilt die Ab-
nahme zwei Wochen nach der Fertigstel-
lung der Leistungen durch TÜV Rheinland 
als erfolgt, wenn nicht der Auftraggeber die 
Abnahme innerhalb dieser Frist berechtigt 
verweigert.  

9. Vertraulichkeit 

9.1. "Vertrauliche Informationen” sind sämtliche 
Informationen, Dokumente, Bilder, Zeich-
nungen, Know-How, Daten, Muster und 
Projektunterlagen, die ab Vertragsbeginn 
von der einen Partei ("Offenlegende Partei") 
an die andere Partei ("Empfangende Par-
tei") in Zusammenhang mit dem Vertrags-
verhältnis ausgehändigt oder in sonstiger 
Weise übermittelt werden („Vertrauliche In-
formationen“). Dies schließt auch die Ko-
pien dieser Informationen in Papierform und 
elektronischer Form ein. Wenn sie elektro-
nisch, schriftlich oder in anderer physischer 
Form überlassen werden, müssen Vertrau-
liche Informationen durch den Hinweis „ver-
traulich“ oder eine ähnliche Formulierung, 
die auf den vertraulichen Charakter der In-
formation hinweist, gekennzeichnet wer-
den. Bei Vertraulichen Informationen, die 
mündlich weitergegeben werden, ist eine 
entsprechende vorherige Information zu ge-
ben.  

9.2. Vertrauliche Informationen 

9.2.1. dürfen von der Empfangenden Partei nur 
zur Erfüllung des Vertrags genutzt werden, 
soweit keine abweichende ausdrückliche 
schriftliche Vereinbarung mit der Offenle-
genden Partei besteht, und 

9.2.2. müssen von der Empfangenden Partei in 
gleicher Weise vertraulich behandelt wer-
den, wie diese auch ihre eigenen vertrauli-
chen Informationen behandelt, allerdings 
keinesfalls weniger sorgfältig als unter Be-
achtung der objektiv notwendigen Sorgfalt, 
und 

9.2.3. dürfen weder an Dritte weitergegeben noch 
in anderer Form Dritten zugänglich ge-
macht werden ohne die vorherige schriftli-
che Zustimmung der Offenlegenden Partei. 
Dritte im Sinne dieser Vereinbarung sind 
nicht Mitarbeiter der Parteien sowie verbun-
dener Unternehmen gemäß §§ 15 ff. AktG, 
Subunternehmer und Berater der Parteien, 
einschließlich deren jeweiligen Mitarbeiter, 
die diese Vertraulichen Informationen zur 
Erfüllung des Vertrags benötigen. 

9.3. Von der Vertraulichkeitsverpflichtung aus-
genommen sind solche Vertrauliche Infor-
mationen,  

9.3.1. die im Zeitpunkt der Übermittlung bereits 
allgemein bekannt waren oder der Allge-
meinheit ohne eine Verletzung dieser Ver-
einbarung bekannt werden, oder 

9.3.2. die der Empfangenden Partei bei Abschluss 
des Vertrages nachweislich bekannt waren 
oder danach von einem Dritten berechtigter 
Weise bekanntgemacht werden, oder 

9.3.3. die sich bereits vor Übermittlung durch die 
Offenlegende Partei im Besitz der Empfan-
genden Partei befunden haben, oder 

9.3.4. die von der Empfangenden Partei unabhän-
gig von der Übermittlung durch die Offenle-
gende Partei selbständig entwickelt wur-
den, oder 

9.3.5. die aufgrund gerichtlicher, behördlicher, ak-
kreditierungsrechtlicher und/oder gesetzli-
cher Vorschriften bzw. Anordnungen weiter-
gegeben werden müssen, oder 

9.3.6. die im Zusammenhang mit einem Akkredi-
tierungsverfahren oder auf Aufforderung 
von Aufsichtsbehörden oder Akkreditierern 
von TÜV Rheinland an diese weitergege-
ben werden müssen. 

9.4. Vertrauliche Informationen bleiben im Ei-
gentum der jeweils Offenlegenden Partei. 
Die Empfangende Partei erteilt hiermit ihre 
Zustimmung dazu, jederzeit auf Aufforde-
rung der Offenlegenden Partei  

9.4.1. sämtliche Vertraulichen Informationen, ein-
schließlich sämtlicher Kopien hiervon, an 

die Offenlegende Partei zurückzugeben, 
oder 

9.4.2. eine Vernichtung der Vertraulichen Informa-
tionen, einschließlich sämtlicher Kopien 
hiervon, vorzunehmen, und der Offenlegen-
den Partei gegenüber schriftlich die Tatsa-
che dieser Vernichtung zu bestätigen.  

9.5. Die vorgenannte Rückgabe- bzw. Vernich-
tungspflicht gilt nicht für Vertrauliche Infor-
mationen,  

9.5.1. die die Grundlage für die im Rahmen der 
Leistungserbringung erstellten Berichte, 
Bescheinigungen und sonstigen Leistungs-
ergebnisse bilden. TÜV Rheinland ist inso-
weit berechtigt, Kopien zum Nachweis der 
ordnungsgemäßen Vertragsdurchführung 
und zu Dokumentationszwecken aufzube-
wahren, oder 

9.5.2. die bei routinemäßigen Datensicherungen 
im Rahmen üblicher Archivierungsprozesse 
auf Backupservern oder im Generationen-
prinzip hinterlegt werden, oder 

9.5.3. soweit Gesetze, Verordnungen, Anordnun-
gen und/oder Vorgaben eines Gerichts, ei-
ner Verwaltungs- oder Aufsichtsbehörde 
oder eines Akkreditierers entgegenstehen.  

9.6. Diese Vertraulichkeitsverpflichtung besteht 
ab Vertragsbeginn und gilt nach Beendi-
gung des Vertrages für die Dauer von fünf 
Jahren fort.  

10. Nutzungsrechte am Leistungsergebnis 
und an technischen Daten u.a. 

10.1. Die Rechte an den im Rahmen des Vertra-
ges erstellten Leistungsergebnissen, insbe-
sondere aber nicht beschränkt auf Berichte, 
Prüfberichte, Prüfergebnisse, Zertifikate, 
Gutachten, Berechnungen, Darstellungen, 
Daten, Know-How, Erfindungen (unabhän-
gig ob patentfähig oder nicht) usw. („Leis-
tungsergebnis“) stehen TÜV Rheinland zu.  

10.2. Soweit das Leistungsergebnis dem Urhe-
berrechtsschutz unterliegt, räumt TÜV 
Rheinland dem Auftraggeber an dem Inhalt 
ein einfaches, unbefristetes, nicht übertrag-
bares, nicht unterlizenzierbares Nutzungs-
recht ausschließlich zur Vervielfältigung, 
Verbreitung und öffentlichen Zugänglichma-
chung ein, soweit nicht im Einzelfall eine ab-
weichende Regelung schriftlich vereinbart 
wurde. Das Nutzungsrecht ist inhaltlich auf 
den vertraglichen Zweck (z.B. Verwendung 
von Prüfberichten oder Auditberichten zum 
Nachweis durchgeführter Prüfungen oder 
Audits, bei einer vertraglich vereinbarten 
Überprüfung eines Managementsystems 
z.B. auf Konformität mit Zertifizierungskrite-
rien zum Nachweis der entsprechenden 
Entscheidung) beschränkt.  

10.3. Die in dieser Ziffer beschriebene Einräu-
mung von Nutzungsrechten an dem erstell-
ten Leistungsergebnis steht unter dem Vor-
behalt einer vollständigen Zahlung der zu-
gunsten TÜV Rheinland vereinbarten Ver-
gütung. 

10.4. Der Auftraggeber darf das Leistungsergeb-
nis nur in vollständiger Form – u.a. auch zu 
Werbezwecken – vervielfältigen, verbreiten 
und/oder öffentlich zugänglich machen. 
Jegliche darüberhinausgehende Nutzung 
des Leistungsergebnisses ist untersagt, 
insbesondere  

10.4.1. die auszugsweise Nutzung oder  

10.4.2. die Bearbeitung und Umgestaltung.   

10.5. Klarstellend wird festgehalten, dass der 
Auftraggeber für jede Verbreitung, Verviel-
fältigung und öffentliche Zugänglichma-
chung des Leistungsergebnisses - u.a. zu 
Werbezwecken - selbst verantwortlich ist. 

10.6. Der Auftraggeber räumt TÜV Rheinland an 
den im Rahmen der Leistungserbringung 
gewonnenen anonymisierten technischen 
Daten (wie z.B. vergleichende Datensätze, 
statistische Analysen, messbare oder sta-
tistisch erhobene Werte oder Daten, z.B. in 
Form von Zahlen, Angaben oder Befunden) 
ein einfaches, weltweites, unterlizenzierba-
res, übertragbares und kostenfreies Nut-
zungsrecht zum Zweck der Durchführung 
des Vertrags sowie zur Analyse, 



 
 

 

AGB – TÜV Rheinland Energy & Environment GmbH Seite 3 von 6  
 

Verbesserung und Weiterentwicklung be-
stehender Leistungen sowie zur Analyse, 
Verbesserung und Entwicklung neuer Leis-
tungen ein.   

10.7. Dem Auftraggeber ist es erlaubt, auf dem 
Leistungsergebnis wiedergegebene Mar-
ken von TÜV Rheinland als Bestandteil des 
Leistungsergebnisses im Rahmen der vor-
stehend beschriebenen Nutzungserlaubnis 
in unveränderter Form und nur auf dem 
Leistungsergebnis selbst mitzuverwenden. 
Eine darüber hinaus gehende Nutzung, z.B. 
des Konzernlogos von TÜV Rheinland, ein-
getragen auch als Unionsmarke (Reg.-Nr.: 
00587116), oder des Corporate Designs, 
z.B. als Referenzwerbung, ist ausdrücklich 
untersagt und bedarf einer gesonderten 
schriftlichen Vereinbarung.   

10.8. Die Regelungen in dieser Ziffer gehen der 
Vertraulichkeitsverpflichtung der Parteien 
vor, es sei denn, die Parteien haben eine 
hiervon abweichende schriftliche Vereinba-
rung getroffen. 

11. Gewährleistung und Verjährung  

11.1. Es gelten die gesetzlichen Gewährleis-
tungsansprüche, soweit in diesen AGB 
nicht abweichend geregelt. 

11.2. Mängel sind schriftlich und unverzüglich an-
zuzeigen.  

11.3. Die in dieser Ziffer geregelten Mängelan-
sprüche des Auftraggebers verjähren inner-
halb von einem Jahr ab dem gesetzlichen 
Verjährungsbeginn, soweit es sich bei dem 
Auftraggeber nicht um einen Verbraucher 
handelt. Abweichend davon gilt die gesetz-
liche Verjährungsfrist  

11.3.1. soweit ein Fall des § 634a Abs. 1 Nr. 2 BGB 
vorliegen sollte,  

11.3.2. soweit TÜV Rheinland den Mangel arglistig 
verschwiegen oder eine Garantie für die 
Beschaffenheit einer Sache oder eines 
Werkes übernommen hat,  

11.3.3. im Fall von mangelbedingten Schadenser-
satzansprüchen aufgrund einer Verletzung 
des Lebens, des Körpers oder der Gesund-
heit sowie 

11.3.4. bei grob fahrlässig oder vorsätzlich verur-
sachten Mängeln.  

12. Haftung und Schadenersatz 

12.1. TÜV Rheinland haftet nach den gesetzli-
chen Vorschriften, soweit in diesen AGB 
nicht etwas anderes geregelt ist.   

12.2. TÜV Rheinland haftet unbeschränkt bei ei-
genem Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit 
sowie bei Vorsatz oder grober Fahrlässig-
keit seiner Vertreter und Erfüllungsgehilfen. 

12.2.1. Bei einfacher Fahrlässigkeit haftet TÜV 
Rheinland nur für Schäden aufgrund der 
Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, 
d.h. solcher Pflichten, deren Erfüllung die 
ordnungsgemäße Durchführung des Vertra-
ges überhaupt erst ermöglicht und auf de-
ren Einhaltung der Auftraggeber regelmä-
ßig vertraut und vertrauen darf. Die Haftung 
ist in diesem Fall jedoch beschränkt auf den 
vertragstypischen und vorhersehbaren 
Schaden. 

12.2.2. Die Haftungsausschlüsse und -beschrän-
kungen der vorstehenden Ziffer 12.3 gelten 
nicht für die Haftung  

12.2.3. aufgrund der Bestimmungen des Produkt-
haftungsgesetzes,  

12.2.4. wegen schuldhafter Verletzung des Lebens, 
des Körpers oder der Gesundheit, sowie 

12.2.5. infolge eines Mangels einer von TÜV Rhein-
land verkauften Sache oder eines von TÜV 
Rheinland hergestellten Werks, soweit TÜV 
Rheinland den Mangel arglistig verschwie-
gen oder eine Garantie für die Beschaffen-
heit der Sache bzw. des Werks übernom-
men hat.  

12.3. Soweit nicht vertraglich schriftlich anderwei-
tig geregelt, haftet TÜV Rheinland aus dem 
Vertrag lediglich gegenüber dem Auftragge-
ber. Eine vertragliche Haftung - 

insbesondere auch aus dem Gesichtspunkt 
der Schutzwirkung des Vertrags - gegen-
über nicht namentlich im Vertrag als Be-
günstigte genannten Dritten ist ausge-
schlossen.  

13. Kündigung  

13.1. Der Vertrag kann von beiden Seiten jeder-
zeit aus wichtigem Grund gekündigt wer-
den. Aus wichtigem Grund kommt für TÜV 
Rheinland eine Kündigung insbesondere in 
Betracht, wenn     

13.1.1. sich der Auftraggeber mit der Erbringung 
seiner Mitwirkungspflichten in Verzug befin-
det, diese endgültig verweigert oder die Mit-
wirkungspflichten aus von TÜV Rheinland 
nicht zu vertretenden Gründen in Summe 
länger als drei Monate nicht erbracht wer-
den, 

13.1.2. eine wesentliche Verschlechterung der Ver-
mögensverhältnisse des Auftraggebers ein-
tritt, hierdurch die Zahlungsansprüche von 
TÜV Rheinland gefährdet sind und der Auf-
traggeber innerhalb einer angemessenen 
Frist weder die vertraglichen Verbindlichkei-
ten bewirkt noch angemessene Sicherheit 
leistet,   

13.1.3. durch Geschäftsaktivitäten des Auftragge-
bers der Ruf oder das Image von TÜV 
Rheinland in der Öffentlichkeit ernsthaft ge-
fährdet wird; eine solche Gefährdung liegt 
insbesondere vor bei einer erheblichen Ver-
letzung von ethischen oder sozialen Stan-
dards oder bei unlauterem oder schädli-
chem Handeln bzw. Unterlassen des Auf-
traggebers, die geeignet sind, das Ansehen 
von TÜV Rheinland in der Öffentlichkeit er-
heblich zu beeinträchtigen; 

13.1.4. der Auftraggeber in unzulässiger Weise ver-
sucht, die Mess- oder Prüfergebnisse von 
TÜV Rheinland zu beeinflussen, z.B. durch 
Falschdarstellungen oder Täuschungen, 
oder auf die Integrität von TÜV Rheinland 
einzuwirken, 

13.1.5. aus von TÜV Rheinland nicht zu vertreten-
den Gründen dieser vorübergehend (für ei-
nen Zeitraum von mindestens drei Mona-
ten) oder endgültig nicht berechtigt oder 
nicht in der Lage sein sollte, die Vertrags-
leistung zu erbringen, fortzuführen oder ab-
zuschließen, z.B. bei Ereignissen Höherer 
Gewalt, Verlust der Akkreditierung oder 
Wegfall von Prüfgrundlagen.  

13.2. Die Kündigung bedarf der Schriftform.  

14. Abtretung und Subunternehmer  

14.1. TÜV Rheinland ist berechtigt, seine Rechte 
und Pflichten aus dem Vertrag ganz oder 
teilweise an mit ihm gemäß §§ 15 ff. AktG 
verbundene Unternehmen abzutreten. 

14.2. TÜV Rheinland ist berechtigt, Dritte mit der 
Erbringung von Leistungen gemäß dem 
Vertrag zu beauftragen. 

15. Höhere Gewalt  

In Fällen Höherer Gewalt sind die Parteien 
von ihren gegenseitigen Leistungspflichten 
befreit, soweit und solange die Leistungs-
verhinderung anhält. Als Fall Höherer Ge-
walt gelten alle vom Willen und Einfluss der 
zu der Leistung verpflichteten Partei unab-
hängige Umstände, die unvorhersehbar, 
schwerwiegend und auch durch äußerste, 
vernünftigerweise zu erwartende Sorgfalt 
nicht abwendbar sind und nach Abschluss 
des Vertrages eintreten, wie beispielsweise, 
aber nicht abschließend: Naturkatastro-
phen, Blockaden, Krieg, innere Unruhen, 
Terroranschläge, Streik, Sanktionen, Em-
bargo, Pandemien, Epidemien, behördliche 
Maßnahmen und Materialknappheit („Hö-
here Gewalt“).  

16. Exportkontrolle  

16.1. Der Auftraggeber hat bei einer Weitergabe 
der von TÜV Rheinland erbrachten Leistun-
gen oder Teilen davon an Dritte ins In- oder 
Ausland die jeweils gültigen Vorschriften 
des nationalen und internationalen (Re-) 
Exportkontrollrechts einzuhalten.  

16.2. Die Erfüllung eines Vertrages mit dem Auf-
traggeber steht unter dem Vorbehalt, dass 

der Erfüllung keine Hindernisse aufgrund 
nationaler oder internationaler Vorschriften 
des Außenwirtschaftsrechts sowie keine 
Embargos und/oder Sanktionen entgegen-
stehen. 

17. Teilunwirksamkeit, Erfüllungsort, Ge-
richtsstand u.a. 

17.1. Sollten eine oder mehrere Bestimmungen 
dieser AGB unwirksam sein oder sollten 
diese AGB eine Lücke aufweisen, bleiben 
die übrigen Bestimmungen dieser AGB da-
von unberührt und wirksam. Anstelle der 
unwirksamen Bestimmung soll eine wirk-
same Bestimmung treten, deren Wirkung 
der von den Parteien mit der unwirksamen 
Bestimmung bezweckten wirtschaftlichen 
Zielsetzung am nächsten kommt. Gleiches 
gilt, falls diese AGB eine Lücke aufweisen 
sollten.  

17.2. Erfüllungsort für sämtliche Pflichten nach 
diesen AGB oder dem Vertrag einschließ-
lich der Nacherfüllung ist der Sitz der jewei-
ligen TÜV Rheinland-Gesellschaft, die die 
vertraglich geschuldete Leistung erbringt. 

17.3. Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus und 
im Zusammenhang mit dem Vertragsver-
hältnis ist Köln, soweit es sich beim Auftrag-
geber um einen Kaufmann, eine juristische 
Person des öffentlichen Rechts oder öffent-
lich-rechtliches Sondervermögen handelt. 
TÜV Rheinland ist jedoch berechtigt, den 
Auftraggeber an seinem allgemeinen Ge-
richtsstand oder an einem sonstigen zu-
ständigen Gericht zu verklagen. Die vorste-
henden Regelungen gelten nicht, soweit 
nach dem Gesetz ein ausschließlicher Ge-
richtsstand gegeben ist. Im Verhältnis zu 
Nichtkaufleuten ist Köln Gerichtsstand, 
wenn der Auftraggeber nach Vertrags-
schluss seinen Wohnsitz oder gewöhnli-
chen Aufenthalt ins Ausland verlegt oder 
sein Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufent-
haltsort im Zeitpunkt der gerichtlichen Gel-
tendmachung der Ansprüche von TÜV 
Rheinland nicht bekannt ist. 

17.4. Für die Rechts- und Geschäftsbeziehungen 
zwischen TÜV Rheinland und dem Auftrag-
geber gilt das Recht der Bundesrepublik 
Deutschland unter Ausschluss des Überein-
kommens der Vereinten Nationen vom 11. 
April 1980 über den internationalen Waren-
kauf (UN-Kaufrecht).  

18. Informationen zum Datenschutz 

18.1. TÜV Rheinland verarbeitet personenbezo-
gene Daten des Auftraggebers zum Zwecke 
der Erfüllung des Vertrages. Sofern perso-
nenbezogene Daten darüber hinaus verar-
beitet werden, geschieht dies zu rechtmäßi-
gen Zwecken in Übereinstimmung mit der 
jeweils einschlägigen Rechtsgrundlage. An-
deren natürlichen oder juristischen Perso-
nen gegenüber werden die personenbezo-
genen Daten des Auftraggebers nur dann 
offengelegt, wenn die rechtlichen Voraus-
setzungen dafür vorliegen. Dies gilt auch für 
die Übermittlungen in Drittstaaten. Die per-
sonenbezogenen Daten werden unverzüg-
lich gelöscht, sobald ein entsprechender 
Löschgrund eintritt. Gesetzliche Aufbewah-
rungsfristen werden dabei berücksichtigt.   

18.2. Die von der Datenverarbeitung betroffenen 
Personen können ihre nach den jeweiligen 
Datenschutzgesetzen festgelegten Be-
troffenenrechte ausüben. Betroffene Perso-
nen haben das Recht, eine einmal erteilte 
Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die 
Zukunft zu widerrufen, sowie das Recht, bei 
der zuständigen Datenschutz-Aufsichtsbe-
hörde Beschwerde einzulegen. Über wei-
tere Details zur Verarbeitung personenbe-
zogener Daten informieren die jeweiligen 
Datenschutzhinweise von TÜV Rheinland. 
Der Konzern-Datenschutzbeauftragte von 
TÜV Rheinland ist per E-Mail unter datapro-
tection@tuv.com oder postalisch unter der 
Anschrift TÜV Rheinland AG, Konzern-Da-
tenschutzbeauftragter, Am Grauen Stein, 
51105 Köln, erreichbar.   

Stand September 2024 

mailto:dataprotection@tuv.comb
mailto:dataprotection@tuv.comb
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II. Besondere Geschäftsbedingungen der TÜV Rheinland Energy & Environment GmbH (nachfolgend „TÜV Rheinland“) 
 

Die nachfolgenden Besonderen Geschäftsbedingungen gelten ergänzend und im Falle von Widersprüchen vorranging zu den Allgemeinen Geschäftsbedingungen von 

TÜV Rheinland gemäß Ziffer I: 

 
 
1. Gebrauchsüberlassung 

1.1. Soweit erforderlich, überlässt der TÜV 
Rheinland im Rahmen einer Prüfung/Mes-
sung dem Auftraggeber für die Dauer der 
Prüfung/Messung das entsprechende Prüf- 
oder Messgerät (im Folgenden „Prüfgerät“) 
zur Nutzung. Die Funktionen des Prüfgeräts 
ergeben sich abschließend aus der Pro-
duktbeschreibung des Herstellers.  

1.2. Die Gebrauchsüberlassung erfolgt unent-
geltlich, soweit nicht die Zahlung eines Ent-
gelts ausdrücklich vereinbart wurde. Die mit 
der Nutzung des Prüfgeräts verbundenen 
Kosten, insbesondere Stromkosten, trägt 
der Auftraggeber.  

1.3. Die Inbetriebnahme des Prüfgeräts über-
nimmt ausschließlich der TÜV Rheinland. 
Die Bedienung des Prüfgeräts ist dem Auf-
traggeber nur mit ausdrücklicher Erlaubnis 
des TÜV Rheinland und nach erfolgter Ein-
weisung gestattet.  

1.4. Der Auftraggeber ist verpflichtet, das Prüf-
gerät nur so zu gebrauchen, wie es vom 
Zweck des zugrundeliegenden Vertrages 
umfasst ist. Insbesondere ist der Auftragge-
ber verpflichtet, alles zu unterlassen, was 
Schäden am Prüfgerät verursachen kann.  

1.5. Der Auftraggeber ist verpflichtet, das Prüf-
gerät in vertragsgemäßem Zustand zu er-
halten. Auftretende Mängel des Prüfgeräts 
sind dem TÜV Rheinland unverzüglich 
schriftlich anzuzeigen. Gewöhnliche ge-
brauchsbedingte Abnutzungen stellen 
keine Verschlechterung des Zustandes dar.  

1.6. Das Prüfgerät verbleibt im Eigentum des 
TÜV Rheinland. Eine Gebrauchsüberlas-
sung an Dritte ist nicht gestattet. Im Falle 
der unentgeltlichen Gebrauchsüberlassung 
ist der Auftraggeber verpflichtet, auf Verlan-
gen – soweit eine Zeit für die Gebrauchs-
überlassung vertraglich nicht bestimmt ist – 
dem TÜV Rheinland das Prüfgerät jederzeit 
und unverzüglich herauszugeben. Entspre-
chendes gilt im Falle der vorzeitigen Been-
digung der Prüfung/Messung. Im Rahmen 
der entgeltlichen Gebrauchsüberlassung 
kann der TÜV Rheinland das Prüfgerät nur 
im Falle der Beendigung des der Gebrauch-
süberlassung zugrundeliegenden Vertra-
ges vom Auftraggeber herausverlangen. 

2. Kündigung aus wichtigem Grund 

Zusätzlich zu den in Klausel 13, Allgemeine 
Geschäftsbedingungen Ziffer I genannten 
wichtigen Kündigungsgründen kommt für 
TÜV Rheinland eine Kündigung aus wichti-
gem Grund insbesondere in Betracht, wenn 

- sich Prüfgrundlagen insoweit ändern, dass 

TÜV Rheinland die vertraglich vereinbarten 
Leistungen nur unter entsprechender Abän-
derung dieses Vertrages gemäß den Prüf-
grundlagen erbringen könnte und der Auf-
traggeber einer solchen Abänderung nicht 
innerhalb einer Frist von vier Wochen ab 
Aufforderung zustimmt oder eine entspre-
chende Abänderung für TÜV Rheinland un-
zumutbar wäre oder 

- der Auftraggeber – im Falle der entgeltli-

chen Gebrauchsüberlassung – mit der Be-
zahlung einer Rechnung für den Gebrauch 
des Prüfgerätes für zwei (2) aufeinander fol-
gende Termine in Verzug ist. 

Stand September 2024 
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III. Besondere Geschäftsbedingungen für Verbraucher 

Für Verbraucher gelten vorrangig zu den AGB und den Besonderen Geschäftsbedingungen von TÜV Rheinland unter I. und II. 
die nachfolgenden Bestimmungen: 

1. Angebote und Vertragsschluss 

1.1. Anfragen des Auftraggebers bezüglich der Erbringung von Leistungen durch TÜV Rheinland, die per Fernkommunikationsmittel (z.B. Brief, Telefax, Telefon, E-Mail) 
erfolgen, sind unverbindlich. Nach Eingang einer Anfrage wird TÜV Rheinland dem Auftraggeber per Brief, Telefax oder E-Mail ein Angebot übermitteln, das Einzel-
heiten zur Anfrage des Auftraggebers (u.a. Preise, Gesamtpreis sowie gegebenenfalls alle zusätzlichen sonstigen Kosten, die im Einzelfall anfallen können, sowie 
die Laufzeit des Vertrages oder die Bedingungen der Kündigung eines unbefristeten Vertrages oder sich automatisch verlängernder Verträge) aufführt und dem diese 
Bedingungen beigefügt sind (nachfolgend „Angebot“). TÜV Rheinland ist zur Abgabe eines Angebotes jedoch nicht verpflichtet. Mit Zugang der Annahme des Ange-
botes von TÜV Rheinland durch den Auftraggeber per Brief, Fax oder E-Mail kommt ein Vertrag mit TÜV Rheinland und dem Auftraggeber zustande. Ist das Angebot 
von TÜV Rheinland jedoch ausdrücklich als „freibleibend“ oder „unverbindlich“ bezeichnet, kommt ein Vertrag erst durch eine auf das freibleibende oder unverbind-
liche Angebot von TÜV Rheinland erteilte Bestellung des Auftraggebers per Brief, Fax oder E-Mail und die entsprechende Annahmebestätigung durch TÜV Rheinland 
zustande.  

1.2. TÜV Rheinland wird dem Auftraggeber nach Vertragsschluss, spätestens jedoch bei Leistungserbringung, eine Bestätigung des Vertrages, in der der Vertragsinhalt 
einschließlich dieser Bedingungen wiedergegeben ist, auf einem dauerhaften Datenträger (z.B. per Brief, Telefax oder E-Mail) zur Verfügung stellen. 

2. Widerrufsrecht  

2.1. Verbraucher haben das folgende Widerrufsrecht: 

Widerrufsbelehrung 

Widerrufsrecht 

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die Wider-
rufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses. 

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie TÜV Rheinland Energy & Environment GmbH, Am Grauen Stein, 
51105 Köln, Fax: 0221 806-1349, Tel.: 0800 806 9000-1020, tre-salessupport@de.tuv.com, mittels einer eindeutigen 
Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu wi-
derrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vor-
geschrieben ist. 

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ab-
lauf der Widerrufsfrist absenden. 

Folgen des Widerrufs 

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließ-
lich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der 
Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens 
binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei 
uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen 
Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall 
werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet.  

Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen während der Widerrufsfrist beginnen soll, so haben Sie uns einen an-
gemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zum Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der Ausübung des Wider-
rufsrechts hinsichtlich dieses Vertrages unterrichten, bereits erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamt-
umfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen entspricht.  
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Muster-Widerrufsformular 

(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es zurück.) 

- An TÜV Rheinland Energy & Environment GmbH, Am Grauen Stein, 51105 Köln, Fax: 0221 806-1349, Tel.: 
0800 806 9000-1020, tre-salessupport@de.tuv.com: 

- Hiermit widerrufe(n) ich/wir (___________________) den von mir/uns abgeschlossenen Vertrag über den Kauf 

der folgenden Waren (________________) /  die Erbringung der folgenden Dienstleistung 

(___________________) 

- Bestellt am (____________) / erhalten am (_______________) 

- Name des/der Verbraucher(s) ___________________________ 

- Anschrift des/der Verbraucher(s) _________________________ 

- Datum _______________ 

- Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier) ____________________ 

2.2. Das Widerrufsrecht erlischt bei einem Vertrag zur Erbringung von Dienstleistungen auch dann, wenn TÜV Rheinland die Dienstleistungen vollständig erbracht hat 
und mit der Ausführung der Dienstleistungen erst begonnen hat, nachdem der Verbraucher dazu seine ausdrückliche Zustimmung gegeben hat und gleichzeitig seine 
Kenntnis davon bestätigt hat, dass er sein Widerrufsrecht bei vollständiger Vertragserfüllung durch TÜV Rheinland verliert. Bei einem außerhalb von Geschäftsräu-
men geschlossenen Vertrag muss die Zustimmung des Verbrauchers auf einem dauerhaften Datenträger übermittelt werden. 

3. Preise 

Die im Angebot von TÜV Rheinland festgelegten Pauschalfestpreise oder Entgelte sind Bruttopreise inklusive der gesetzlichen Umsatzsteuer.  

4. Gewährleistung 

Ziffern 11.2 – 11.3 der AGB finden keine Anwendung. 

5. Exportkontrolle  

Ziffer 16 der AGB findet keine Anwendung. 

6. Online-Streitbeilegungsplattform und Verbraucherstreitbeilegung 

6.1. Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbeilegung bereit, die unter https://ec.europa.eu/consumers/odr zu finden ist.  

6.2. TÜV Rheinland ist weder bereit noch verpflichtet, an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen.  

7. Laufzeit 

7.1. Die Laufzeit eines Vertrages beträgt maximal zwei Jahre.  

7.2. Abweichend von Ziffer 2.2 Satz 2 der AGB verlängert sich eine vereinbarte Laufzeit maximal um ein Jahr, wenn der Vertrag nicht drei Monate vor Ablauf der im 
Angebot oder Vertrag vorgesehenen Laufzeit von einer der Parteien schriftlich gekündigt wird. 

Stand September 2024 

https://ec.europa.eu/consumers/odr
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	5. Mitwirkung des Auftraggebers
	5.1. Der Auftraggeber wird sämtliche erforderlichen Mitwirkungshandlungen, Beistellungen und/oder Informationen, insbesondere gemäß den Vorgaben der Besondere Geschäftsbedingungen, vornehmen bzw. zur Verfügung stellen, die TÜV Rheinland in die Lage ve...
	5.2. Der Auftraggeber muss sicherstellen, dass im Hinblick auf seine Mitwirkungspflichten die jeweils maßgeblichen gesetzlichen Vorschriften, Normen, Sicherheitsbestimmungen und Unfallverhütungsvorschriften eingehalten werden.
	5.3. Der Auftraggeber trägt jeglichen Mehraufwand und vergütet jede zusätzliche Leistung gesondert, sofern diese dadurch erforderlich werden, dass Leistungen infolge unrichtiger, lückenhafter oder verspäteter Erfüllung von Mitwirkungspflichten wiederh...

	6. Preise; Leistungsabrechnung
	6.1. Soweit TÜV Rheinland und der Auftraggeber im Vertrag einen Pauschalfestpreis vereinbart haben, kommt dieser zur Abrechnung. Ist bei Vertragsschluss der Leistungsumfang nicht abschließend schriftlich festgelegt, erfolgt die Abrechnung der von TÜV ...
	6.2. Ist im Vertrag die Höhe des Entgelts nicht schriftlich vereinbart, erfolgt die Abrechnung nach der zum Zeitpunkt der Leistungserbringung gültigen Preisliste von TÜV Rheinland.
	6.3. Soweit sich nach Vertragsschluss zwingende gesetzliche Vorschriften oder Normen oder behördliche oder akkreditierungsrechtliche Anforderungen im Hinblick auf die vereinbarten Leistungen ändern, hat TÜV Rheinland einen Anspruch auf zusätzliche Ver...
	6.4. Soweit nicht abweichend vereinbart, gelten sämtliche Preise zzgl. der jeweils gültigen Umsatzsteuer.
	6.5. TÜV Rheinland ist berechtigt, für bereits vertragsgemäß erbrachte Leistungen Abschlagszahlungen in der Höhe des Wertes der von ihm erbrachten und nach dem Vertrag geschuldeten Leistungen zu verlangen.

	7. Zahlungsbedingungen, Verzug, Aufrechnung u.a.
	7.1. Alle Rechnungsbeträge sind sofort ohne Abzug mit Rechnungseingang zur Zahlung fällig. Skonti und Nachlässe werden nicht gewährt, sofern nicht ausdrücklich schriftlich vereinbart.
	7.2. Die Zahlungen sind unter Angabe der Rechnungs- und Kundennummer auf das in der Rechnung angegebene Bankkonto von TÜV Rheinland zu leisten.
	7.3. Im Falle des Verzugs ist TÜV Rheinland berechtigt, Verzugszinsen in gesetzlicher Höhe zu verlangen. Die Geltendmachung eines weitergehenden Schadens bleibt vorbehalten.
	7.4. Ist der Auftraggeber mit der Begleichung der Rechnung in Verzug, ist TÜV Rheinland nach Ablauf einer angemessenen Nachfrist berechtigt, vom Vertrag mit dem Auftraggeber zurückzutreten oder diesen fristlos zu kündigen und ein bereits erteiltes Zer...
	7.5. Soweit TÜV Rheinland nach Vertragsschluss Umstände bekannt werden, aus denen sich eine Zahlungsunfähigkeit oder sonstige wesentliche Verschlechterung der Vermögensverhältnisse des Auftraggebers ergeben oder diese einzutreten drohen und dadurch di...
	7.6. Beanstandungen der Rechnungen von TÜV Rheinland sind innerhalb von zwei Wochen nach Empfang der Rechnung schriftlich geltend zu machen.
	7.7. Gegen Forderungen von TÜV Rheinland kann nur mit rechtskräftig festgestellten oder unbestrittenen Forderungen aufgerechnet werden. Diese Aufrechnungsbeschränkung gilt nicht, soweit es sich um Ansprüche und Gegenansprüche von TÜV Rheinland und des...

	8. Abnahme
	8.1. Im Falle von vereinbarten werkvertraglichen Leistungen ist der Auftraggeber nach Fertigstellung der Leistungen, einschließlich in sich abgeschlossener Teilleistungen, zur unverzüglichen Abnahme verpflichtet.  Der Auftraggeber ist nicht berechtigt...
	8.2. Kommt der Auftraggeber seiner Abnahmeverpflichtung nicht nach, so gilt die Abnahme zwei Wochen nach der Fertigstellung der Leistungen durch TÜV Rheinland als erfolgt, wenn nicht der Auftraggeber die Abnahme innerhalb dieser Frist berechtigt verwe...

	9. Vertraulichkeit
	9.1. "Vertrauliche Informationen” sind sämtliche Informationen, Dokumente, Bilder, Zeichnungen, Know-How, Daten, Muster und Projektunterlagen, die ab Vertragsbeginn von der einen Partei ("Offenlegende Partei") an die andere Partei ("Empfangende Partei...
	9.2. Vertrauliche Informationen
	9.2.1. dürfen von der Empfangenden Partei nur zur Erfüllung des Vertrags genutzt werden, soweit keine abweichende ausdrückliche schriftliche Vereinbarung mit der Offenlegenden Partei besteht, und
	9.2.2. müssen von der Empfangenden Partei in gleicher Weise vertraulich behandelt werden, wie diese auch ihre eigenen vertraulichen Informationen behandelt, allerdings keinesfalls weniger sorgfältig als unter Beachtung der objektiv notwendigen Sorgfal...
	9.2.3. dürfen weder an Dritte weitergegeben noch in anderer Form Dritten zugänglich gemacht werden ohne die vorherige schriftliche Zustimmung der Offenlegenden Partei. Dritte im Sinne dieser Vereinbarung sind nicht Mitarbeiter der Parteien sowie verbu...

	9.3. Von der Vertraulichkeitsverpflichtung ausgenommen sind solche Vertrauliche Informationen,
	9.3.1. die im Zeitpunkt der Übermittlung bereits allgemein bekannt waren oder der Allgemeinheit ohne eine Verletzung dieser Vereinbarung bekannt werden, oder
	9.3.2. die der Empfangenden Partei bei Abschluss des Vertrages nachweislich bekannt waren oder danach von einem Dritten berechtigter Weise bekanntgemacht werden, oder
	9.3.3. die sich bereits vor Übermittlung durch die Offenlegende Partei im Besitz der Empfangenden Partei befunden haben, oder
	9.3.4. die von der Empfangenden Partei unabhängig von der Übermittlung durch die Offenlegende Partei selbständig entwickelt wurden, oder
	9.3.5. die aufgrund gerichtlicher, behördlicher, akkreditierungsrechtlicher und/oder gesetzlicher Vorschriften bzw. Anordnungen weitergegeben werden müssen, oder
	9.3.6. die im Zusammenhang mit einem Akkreditierungsverfahren oder auf Aufforderung von Aufsichtsbehörden oder Akkreditierern von TÜV Rheinland an diese weitergegeben werden müssen.

	9.4. Vertrauliche Informationen bleiben im Eigentum der jeweils Offenlegenden Partei. Die Empfangende Partei erteilt hiermit ihre Zustimmung dazu, jederzeit auf Aufforderung der Offenlegenden Partei
	9.4.1. sämtliche Vertraulichen Informationen, einschließlich sämtlicher Kopien hiervon, an die Offenlegende Partei zurückzugeben, oder
	9.4.2. eine Vernichtung der Vertraulichen Informationen, einschließlich sämtlicher Kopien hiervon, vorzunehmen, und der Offenlegenden Partei gegenüber schriftlich die Tatsache dieser Vernichtung zu bestätigen.

	9.5. Die vorgenannte Rückgabe- bzw. Vernichtungspflicht gilt nicht für Vertrauliche Informationen,
	9.5.1. die die Grundlage für die im Rahmen der Leistungserbringung erstellten Berichte, Bescheinigungen und sonstigen Leistungsergebnisse bilden. TÜV Rheinland ist insoweit berechtigt, Kopien zum Nachweis der ordnungsgemäßen Vertragsdurchführung und z...
	9.5.2. die bei routinemäßigen Datensicherungen im Rahmen üblicher Archivierungsprozesse auf Backupservern oder im Generationenprinzip hinterlegt werden, oder
	9.5.3. soweit Gesetze, Verordnungen, Anordnungen und/oder Vorgaben eines Gerichts, einer Verwaltungs- oder Aufsichtsbehörde oder eines Akkreditierers entgegenstehen.

	9.6. Diese Vertraulichkeitsverpflichtung besteht ab Vertragsbeginn und gilt nach Beendigung des Vertrages für die Dauer von fünf Jahren fort.

	10. Nutzungsrechte am Leistungsergebnis und an technischen Daten u.a.
	10.1. Die Rechte an den im Rahmen des Vertrages erstellten Leistungsergebnissen, insbesondere aber nicht beschränkt auf Berichte, Prüfberichte, Prüfergebnisse, Zertifikate, Gutachten, Berechnungen, Darstellungen, Daten, Know-How, Erfindungen (unabhäng...
	10.2. Soweit das Leistungsergebnis dem Urheberrechtsschutz unterliegt, räumt TÜV Rheinland dem Auftraggeber an dem Inhalt ein einfaches, unbefristetes, nicht übertragbares, nicht unterlizenzierbares Nutzungsrecht ausschließlich zur Vervielfältigung, V...
	10.3. Die in dieser Ziffer beschriebene Einräumung von Nutzungsrechten an dem erstellten Leistungsergebnis steht unter dem Vorbehalt einer vollständigen Zahlung der zugunsten TÜV Rheinland vereinbarten Vergütung.
	10.4. Der Auftraggeber darf das Leistungsergebnis nur in vollständiger Form – u.a. auch zu Werbezwecken – vervielfältigen, verbreiten und/oder öffentlich zugänglich machen. Jegliche darüberhinausgehende Nutzung des Leistungsergebnisses ist untersagt, ...
	10.4.1. die auszugsweise Nutzung oder
	10.4.2. die Bearbeitung und Umgestaltung.

	10.5. Klarstellend wird festgehalten, dass der Auftraggeber für jede Verbreitung, Vervielfältigung und öffentliche Zugänglichmachung des Leistungsergebnisses - u.a. zu Werbezwecken - selbst verantwortlich ist.
	10.6. Der Auftraggeber räumt TÜV Rheinland an den im Rahmen der Leistungserbringung gewonnenen anonymisierten technischen Daten (wie z.B. vergleichende Datensätze, statistische Analysen, messbare oder statistisch erhobene Werte oder Daten, z.B. in For...
	10.7. Dem Auftraggeber ist es erlaubt, auf dem Leistungsergebnis wiedergegebene Marken von TÜV Rheinland als Bestandteil des Leistungsergebnisses im Rahmen der vorstehend beschriebenen Nutzungserlaubnis in unveränderter Form und nur auf dem Leistungse...
	10.8. Die Regelungen in dieser Ziffer gehen der Vertraulichkeitsverpflichtung der Parteien vor, es sei denn, die Parteien haben eine hiervon abweichende schriftliche Vereinbarung getroffen.

	11. Gewährleistung und Verjährung
	11.1. Es gelten die gesetzlichen Gewährleistungsansprüche, soweit in diesen AGB nicht abweichend geregelt.
	11.2. Mängel sind schriftlich und unverzüglich anzuzeigen.
	11.3. Die in dieser Ziffer geregelten Mängelansprüche des Auftraggebers verjähren innerhalb von einem Jahr ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn, soweit es sich bei dem Auftraggeber nicht um einen Verbraucher handelt. Abweichend davon gilt die gesetzl...
	11.3.1. soweit ein Fall des § 634a Abs. 1 Nr. 2 BGB vorliegen sollte,
	11.3.2. soweit TÜV Rheinland den Mangel arglistig verschwiegen oder eine Garantie für die Beschaffenheit einer Sache oder eines Werkes übernommen hat,
	11.3.3. im Fall von mangelbedingten Schadensersatzansprüchen aufgrund einer Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit sowie
	11.3.4. bei grob fahrlässig oder vorsätzlich verursachten Mängeln.


	12. Haftung und Schadenersatz
	12.1. TÜV Rheinland haftet nach den gesetzlichen Vorschriften, soweit in diesen AGB nicht etwas anderes geregelt ist.
	12.2. TÜV Rheinland haftet unbeschränkt bei eigenem Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit sowie bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit seiner Vertreter und Erfüllungsgehilfen.
	12.2.1. Bei einfacher Fahrlässigkeit haftet TÜV Rheinland nur für Schäden aufgrund der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, d.h. solcher Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf d...
	12.2.2. Die Haftungsausschlüsse und -beschränkungen der vorstehenden Ziffer 12.3 gelten nicht für die Haftung
	12.2.3. aufgrund der Bestimmungen des Produkthaftungsgesetzes,
	12.2.4. wegen schuldhafter Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, sowie
	12.2.5. infolge eines Mangels einer von TÜV Rheinland verkauften Sache oder eines von TÜV Rheinland hergestellten Werks, soweit TÜV Rheinland den Mangel arglistig verschwiegen oder eine Garantie für die Beschaffenheit der Sache bzw. des Werks übernomm...

	12.3. Soweit nicht vertraglich schriftlich anderweitig geregelt, haftet TÜV Rheinland aus dem Vertrag lediglich gegenüber dem Auftraggeber. Eine vertragliche Haftung - insbesondere auch aus dem Gesichtspunkt der Schutzwirkung des Vertrags - gegenüber ...

	13. Kündigung
	13.1. Der Vertrag kann von beiden Seiten jederzeit aus wichtigem Grund gekündigt werden. Aus wichtigem Grund kommt für TÜV Rheinland eine Kündigung insbesondere in Betracht, wenn  
	13.1.1. sich der Auftraggeber mit der Erbringung seiner Mitwirkungspflichten in Verzug befindet, diese endgültig verweigert oder die Mitwirkungspflichten aus von TÜV Rheinland nicht zu vertretenden Gründen in Summe länger als drei Monate nicht erbrach...
	13.1.2. eine wesentliche Verschlechterung der Vermögensverhältnisse des Auftraggebers eintritt, hierdurch die Zahlungsansprüche von TÜV Rheinland gefährdet sind und der Auftraggeber innerhalb einer angemessenen Frist weder die vertraglichen Verbindlic...
	13.1.3. durch Geschäftsaktivitäten des Auftraggebers der Ruf oder das Image von TÜV Rheinland in der Öffentlichkeit ernsthaft gefährdet wird; eine solche Gefährdung liegt insbesondere vor bei einer erheblichen Verletzung von ethischen oder sozialen St...
	13.1.4. der Auftraggeber in unzulässiger Weise versucht, die Mess- oder Prüfergebnisse von TÜV Rheinland zu beeinflussen, z.B. durch Falschdarstellungen oder Täuschungen, oder auf die Integrität von TÜV Rheinland einzuwirken,
	13.1.5. aus von TÜV Rheinland nicht zu vertretenden Gründen dieser vorübergehend (für einen Zeitraum von mindestens drei Monaten) oder endgültig nicht berechtigt oder nicht in der Lage sein sollte, die Vertragsleistung zu erbringen, fortzuführen oder ...

	13.2. Die Kündigung bedarf der Schriftform. 

	14. Abtretung und Subunternehmer
	14.1. TÜV Rheinland ist berechtigt, seine Rechte und Pflichten aus dem Vertrag ganz oder teilweise an mit ihm gemäß §§ 15 ff. AktG verbundene Unternehmen abzutreten.
	14.2. TÜV Rheinland ist berechtigt, Dritte mit der Erbringung von Leistungen gemäß dem Vertrag zu beauftragen.

	15. Höhere Gewalt
	16. Exportkontrolle
	16.1. Der Auftraggeber hat bei einer Weitergabe der von TÜV Rheinland erbrachten Leistungen oder Teilen davon an Dritte ins In- oder Ausland die jeweils gültigen Vorschriften des nationalen und internationalen (Re-) Exportkontrollrechts einzuhalten.
	16.2. Die Erfüllung eines Vertrages mit dem Auftraggeber steht unter dem Vorbehalt, dass der Erfüllung keine Hindernisse aufgrund nationaler oder internationaler Vorschriften des Außenwirtschaftsrechts sowie keine Embargos und/oder Sanktionen entgegen...

	17. Teilunwirksamkeit, Erfüllungsort, Gerichtsstand u.a.
	17.1. Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieser AGB unwirksam sein oder sollten diese AGB eine Lücke aufweisen, bleiben die übrigen Bestimmungen dieser AGB davon unberührt und wirksam. Anstelle der unwirksamen Bestimmung soll eine wirksame Bestimm...
	17.2. Erfüllungsort für sämtliche Pflichten nach diesen AGB oder dem Vertrag einschließlich der Nacherfüllung ist der Sitz der jeweiligen TÜV Rheinland-Gesellschaft, die die vertraglich geschuldete Leistung erbringt.
	17.3. Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus und im Zusammenhang mit dem Vertragsverhältnis ist Köln, soweit es sich beim Auftraggeber um einen Kaufmann, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen han...
	17.4. Für die Rechts- und Geschäftsbeziehungen zwischen TÜV Rheinland und dem Auftraggeber gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des Übereinkommens der Vereinten Nationen vom 11. April 1980 über den internationalen Warenkauf (...

	18. Informationen zum Datenschutz
	18.1. TÜV Rheinland verarbeitet personenbezogene Daten des Auftraggebers zum Zwecke der Erfüllung des Vertrages. Sofern personenbezogene Daten darüber hinaus verarbeitet werden, geschieht dies zu rechtmäßigen Zwecken in Übereinstimmung mit der jeweils...
	18.2. Die von der Datenverarbeitung betroffenen Personen können ihre nach den jeweiligen Datenschutzgesetzen festgelegten Betroffenenrechte ausüben. Betroffene Personen haben das Recht, eine einmal erteilte Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Z...

	II
	1. Gebrauchsüberlassung
	1.1. Soweit erforderlich, überlässt der TÜV Rheinland im Rahmen einer Prüfung/Messung dem Auftraggeber für die Dauer der Prüfung/Messung das entsprechende Prüf- oder Messgerät (im Folgenden „Prüfgerät“) zur Nutzung. Die Funktionen des Prüfgeräts ergeb...
	1.2. Die Gebrauchsüberlassung erfolgt unentgeltlich, soweit nicht die Zahlung eines Entgelts ausdrücklich vereinbart wurde. Die mit der Nutzung des Prüfgeräts verbundenen Kosten, insbesondere Stromkosten, trägt der Auftraggeber.
	1.3. Die Inbetriebnahme des Prüfgeräts übernimmt ausschließlich der TÜV Rheinland. Die Bedienung des Prüfgeräts ist dem Auftraggeber nur mit ausdrücklicher Erlaubnis des TÜV Rheinland und nach erfolgter Einweisung gestattet.
	1.4. Der Auftraggeber ist verpflichtet, das Prüfgerät nur so zu gebrauchen, wie es vom Zweck des zugrundeliegenden Vertrages umfasst ist. Insbesondere ist der Auftraggeber verpflichtet, alles zu unterlassen, was Schäden am Prüfgerät verursachen kann.
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